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Brixen, den 25.09.2023 

 

Offenlegung von Kryptovermögen 

 

Im Rahmen des Finanzgesetzes 2023 wurde die Möglichkeit vorgesehen, über eine Art 

Selbstanzeige die in Vergangenheit unterlassene Erklärungspflicht des gehaltenen 

Kryptovermögens zu sanieren. 

Kryptovermögen muss bekanntlich in der jährlichen Steuererklärung im Feld 

RW gemeldet und beim Überschreiten der Freigrenze die daraus resultierenden 

Einkommen besteuert werden. Ab der Steuerperiode 2023 wurde die Besteuerung 

neu geregelt und Einkommen über € 2000 unterliegen der Einkommensteuer. 

Diese Selbstanzeige oder Voluntary Disclosure gibt nun natürlichen Personen, nicht 

gewinnorientierten Organisationen oder einfachen Gesellschaften die 

Möglichkeit, das in der Vergangenheit nicht dem italienischen Finanzamt gemeldete 

Kryptovermögen bzw. die diesbezüglich nicht besteuerten Einkommen, nachträglich und 

freiwillig zu berichtigen. 

Dabei betrifft die Selbstanzeige alle Steuerperioden, welche noch nicht verjährt sind 

(2017 – 2021, wenn eine Steuererklärung eingereicht wurde). Für das Jahr 2022 ist die 

Abgabefrist der jährlichen Steuererklärung noch offen. 

Es müssen sämtliche Kryptovermögenswerte, unabhängig davon, wie diese 

gehalten werden – auch jene, die als Hardware-wallets physisch in Italien gehalten 

werden, gemeldet werden. Ausgenommen sind lediglich Vermögenswerte, die über 

italienische Intermediäre gehalten werden und bereits von diesen gemeldet wurden.  

Vorteil der Selbstanzeige sind die stark reduzierten Verwaltungsstrafen. 

Fälligkeit für die Einreichung der Selbstanzeige ist der 30.11.2023. 

 

Bei dieser Gelegenheit weisen wir weiters auf die Möglichkeit hin, die 

Anschaffungskosten, der zum 01.01.2023 gehaltenen Kryptovermögenswerte, durch 

eine Ersatzsteuer von 14% aufzuwerten. Einzahlungsfrist dafür ist er 15.11.2023 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Psaier Geier Partner 

An unsere Kunden 


